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 NOTFALLDIENSTE
Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hö-
ren Sie das allfällige Tonband bis zum 
Schluss ab. Falls Ihr Hausarzt oder der 
Arzt eigener Wahl nicht erreichbar ist, 
können Sie sich an den Notfallarzt 
Ihrer Region wenden.
Belp und Umgebung:
Ärztenotfallnummer der Region Belp 
und Umgebung 0900 57 67 47 (med-
phone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland:
Falls der Arzt eigener Wahl nicht erreichbar 
ist, steht Ihnen der Notfallarzt über Telefon 
0900 57 67 47 zur Verfügung 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 
Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 
Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen.
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: 
Einzugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 
Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-
achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: 
Einzugsgebiet der Praxen in Rubigen, 
Münsingen, Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144
Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-
den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-
fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 
jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp
Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 
Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Diese ist nur in wirklichen Notfällen zu 
beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 
(auch unter seiner Privatnummer) nicht 
er reicht werden konnte, erfahren Sie die 
Nummer des Notfallzahnarztes über fol-
gende Telefonnummer: 058 636 00 00
(Spital Thun). Notfallzahnarzt, welcher 
über das Spital Thun erreichbar ist, nur 
für die Gemeinden Kirchdorf, Kirchent-
hurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen und 
Riggisberg zuständig ist. Notfälle aus den 
übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-
falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 
(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Ausgleichskasset des Kantons Bern

Flexibles AHV-Rentenalter ermöglicht 
vorzeitige Pensionierung
Ordentliches Rentenalter
Männer treten mit 65 Jahren ins AHV-Ren-
tenalter ein. 2020 werden somit die Män-
ner des Jahrgangs 1955 rentenberech-
tigt.
Das ordentliche Rentenalter beginnt für 
Frauen mit 64 Jahren. 2020 werden folg-
lich die Frauen des Jahrgangs 1956 ren-
tenberechtigt.
Vorbezug und Aufschub der Alters-
rente
Dank der Flexibilisierung des Rentenalters 
können Männer und Frauen den Bezug 
der Altersrente
•  um ein oder zwei Jahre vorziehen

(Vorbezug für einzelne Monate nicht 
möglich)
oder

•  um mindestens ein bis höchstens fünf 
Jahre aufschieben.

Wer seine Altersrente vorbezieht, erhält 
für die gesamte Dauer des Rentenbezugs 
eine gekürzte Rente. Wer den Beginn des 
Rentenbezugs aufschiebt, erhält dem-
gegenüber für die gesamte Dauer eine 
erhöhte Rente. Kürzung bzw. Zuschlag 
werden zusammen mit der Rente peri-
odisch der Lohn- und Preisentwicklung 
angepasst.
Jeder Ehepartner hat, unabhängig vom 
anderen die Möglichkeit, seine Rente 
vorzubeziehen oder aufzuschieben (z.B. 
bezieht die Ehefrau ihre Rente vor, der 
Ehemann schiebt sie auf).
Rentenvorbezug
Der Rentenvorbezug muss mit amtlichem 
Anmeldeformular zum Voraus geltend ge-
macht werden. Dies zweckmässigerweise 
spätestens drei Monate vor dem Ge-
burtstag, ab dem die vorbezo-gene Ren-
te ausgerichtet werden soll. Andernfalls ist 
der Rentenvorbezug bzw. Rentenbezug 
erst ab dem nächstfolgenden Geburtstag 
möglich. Rückwirkend kann kein Vorbe-
zug geltend gemacht werden. 
Wer die Rente vorbezieht, untersteht 
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weiterhin der AHV/IV/EO-Beitrags-
pflicht. Während des Vorbezugs bezahl-
te Beiträge werden für die Rentenfest-
setzung nicht mehr berücksichtigt. Der 
für erwerbstätige AHV-Rentner/innen 
anwendbare Freibetrag, auf dem keine 
Beiträge zu entrichten sind, gilt nicht
während des Rentenvorbezugs.
Weil der Rentenvorbezug auch für Per-
sonen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen möglich sein soll, können 
unter bestimmten Voraussetzungen wäh-
rend des Vorbezugs auch Ergänzungsleis-
tungen gewährt werden.
Wichtig: Während der Dauer des Ren-
tenvorbezuges werden keine Kinderren-
ten ausgerichtet. Wird eine vorbezogene 
Altersrente durch Hinterlassenenrenten 
abgelöst, werden diese wie die vorbezo-
gene Altersrente gekürzt.
Rentenaufschub
Wer kurz vor dem Rentenalter steht, 
kann mit amtlichem Formular den Ren-
tenbezug um mindestens ein, höchs-
tens fünf Jahre aufschieben. Damit 
erhöht sich der Rentenanspruch um den 
Aufschubszuschlag. Die Rente kann wäh-
rend des Aufschubs – wiederum mit amt-
lichem Formular – jederzeit, bzw. frühes-
tens nach einem Jahr abgerufen werden; 
man muss sich somit nicht im Voraus auf 
eine bestimmte Aufschubsdauer festle-
gen.
Der Aufschubszuschlag, ein fixer Franken-
betrag in Prozenten des Durchschnitts der 
aufgescho-benen Rente, entspricht dem 
versicherungstechnischen Gegenwert 
der während des Aufschubs nicht be-
zogenen Rente: Je länger der Aufschub, 
desto höher der Zuschlag.
Auskünfte
www.akbern.ch oder www.ahv-iv.info
(Rubrik Merkblätter) oder bei den 
AHV-Zweigstellen, die kostenlos Formu-
lare und Merkblätter abgeben, aus denen 
unter anderem auch die Zuschlagsätze bei 
Rentenaufschub bzw. die Kürzungssätze 
bei Rentenvorbezug ersichtlich sind. 

Ausgleichskasse des Kantons Bern
Stand 2020

Oberingenieurkreis II

Strassenverkehr
2086-19; Verkehrsbeschränkungs-Ver-
fügung
Das Tiefbauamt des Kantons Bern, ge-
stützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 
2, gegebenen-falls auch Art. 32 Abs. 3 
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. 
Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) sowie 
Art. 43 Abs. 1 der Strassenverordnung 
vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1)
v e r f ü g t :
Verwaltungskreis Bern-Mittelland
Gemeinde Thurnen
Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
Kantonsstrasse Nr. 183 Wislisau - Riggis-
berg - Kirchethurnen, Riggisbergstrasse, 
ab der Postautohaltestelle Pontel bis zur 
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Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 03
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Gasser-Balsiger
Recycling

Recycling 
von A-Z

Gelterfingen I Tel. 031 819 33 32 

www.gasser-recycling.ch

Mulden-Service 

Mo. – Fr.  08.00 – 12.00 Uhr 

 13.30 – 17.30 Uhr

Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

050757J

04
09

25
J

046842J

www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.

046974J

3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Grosse Auswahl
an Gartenmöbel

1000m2

 Feinsteinzeugplatten
 Natursteine
 Keramikplatten Holzoptik
 Verblender aus Naturstein

MEIN PLATTENLEGER
Garten- und Terrassen

Thomas Peter
3635 Uebeschi

T 033 343 05 00
www.peterkeramik.ch
info@peterkeramik.ch

Neu: 
  Ausstellungsraum  

in Hünibach

04
82

74
J

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

40 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

Adelboden Frutigen Spiez Schwarzenburg Belp

15%auf Matratze + UnterfederungBis 031 734 25 55

Beratung per Telefon und Mail
Ladenrundgang: nydegger-crea.ch

Bis CHF 500.– sparen!

  In der Woche 17 (23.04.2020) wird
 kein Anzeiger erscheinen, es wird eine 
Doppelnummer in der Woche 18 geben.

WICHTIGE MITTEILUNGEN

visuelle kommunikation
sohnverlag

3150 Schwarzenburg
031 731 35 90
www.sohnverlag.ch
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Anzeiger-Dokumentation: Verlangen Sie 
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Inserat-Annahme: 
Region Schwarzenburg: sohnverlag GmbH, 
Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, 
Telefon 031 731 35 90, Fax 031 731 35 92, 
E-Mail: anzeiger@sohnverlag.ch
Region Gürbetal, Längenberg: Jordi AG, 
Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp, Telefon 
031 818 01 11, Fax 031 819 38 54. E-Mail: 
anzeiger@ jordibelp.ch.
Ende der Inseratannahme:Dienstag, 8 Uhr, 
für amtliche Mitteilungen, Montag, 12 Uhr,
Abbestellungen nur bis Dienstag, 12 Uhr. 
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in der nächsten Ausgabe.
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Fr. 0.87 farbig bis 2150 mm, Fr. 0.82 farbig 
ab 2151 mm, Fr. 1.40 Titelseite. Chiffre-
Gebühr pro Inserat Fr. 50.–. Jeweils zuzügl.
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Bauvorhaben: Neubau Dreifamilien-
haus und Mehrfamilienhaus mit Ein-
stellhalle
Standort: Gerzensee, Grubenweg, Par-
zellen-Nrn. 1023 und 1048, Wohn-/
Arbeitszone W/A 2, Koordinaten 
2´609´250/1´186´950 
Gewässerschutzmassnahme: Gewässer-
schutzbereich B, die Grundstückentwäs-
serung erfolgt im Trennsystem. Anschluss 
an zentrale ARA und Versickerungsanlage 
neu. 
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Gerzensee, Spielgasse 1, 3115 Gerzensee
Einsprachefrist: bis und mit 18. Mai 2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.  
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 17. April 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

GUGGISBERG
Burgergemeinde Guggisberg
Die ordentliche Versammlung der Burger-
gemeinde Guggisberg, von Mittwoch, 22. 
April 2020, ist abgesagt.
Der neue Termin wird später an dieser 
Stelle publiziert.

Riffenmatt, 07. April 2020 
Der Burgerrat

Vrenelimärit
Das Organisationskomitee hat sich ent-
schieden den Vrenelimärit 2020 wegen 
des Coronavirus zu verschieben. Neu fin-
det der Vrenelimärit am 5. Juni 2021 statt.

Guggisberg, im April 2020
Gemeinderat Guggisberg

Strassensanierung Riedacker - Zoll-
haus
Voraussichtliche Sperrung
Wegen Fertigstellung Instandsetzungs-
arbeiten (Belagseinbau), ist das Heine-
liviadukt (ab Abzweiger Martisgräbli bis 
Heineli 530) vom Dienstag, 14. April bis 
und mit Mittwoch, 20. Mai 2020, für 
sämtlichen Verkehr gesperrt.
Hinweise: 
Je nach Witterung können sich die Ter-
mine verschieben. Die Bauleitung obliegt 
dem Ingenieurbüro Bächtold & Moor AG. 
Die Arbeiten werden mit der beauftrag-
ten Bauunternehmung speditiv ausge-
führt und die Störungen auf ein Minimum 
reduziert.

Guggisberg, im April 2020
Gemeinderat Guggisberg

 KAUFDORF
Allgemeinverfügung zum Anpflanzen 
und Zurückschneiden von Bäumen, 
Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Privatparzellen sowie Strassenanstösse-
rinnen und –anstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende Be-
stimmungen zu beachten:
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,
-  die zu nahe an Strassen stehen,
-  die in den Strassenraum und Gehwege 

hineinragen,
-  die Signalisationen und Strassenbe-

leuchtungen abdecken oder mangelnde 
Übersicht bei Strassenverzweigungen 
verursachen,

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Stand-
orten unvermittelt auf die Strasse treten. 
Zusätzlich werde die Strassenunterhalts- 
und Reinigungsarbeiten erschwert oder 
verunmöglicht.
Zur Verhinderung von Verkehrs- und sons-
tigen Gefährdungen schreibt das kanto-
nale Strassenrecht unter anderem vor (vgl. 
Strassengesetz Artikel 73 Absatz 1, Arti-
kel 74 Buchstabe b, Artikel 83, Artikel 84 
Absatz 2, Artikel 93; Strassenverordnung 
Artikel 57):

a)  Bäume, Hecken, Sträucher und derglei-
chen bis zu einer Höhe von 1.20 m müs-
sen seitlich einen Abstand von mindes-
tens 50 cm zum Fahrbahnrad haben.

b)  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Fuss-, Geh- und Radwegen muss 
in der Regel eine Höhe von 2.50 m frei-
gehalten werden. Diese Höhen müssen 
insbesondere auch bei Schneelast ein-
gehalten werden.

c)  Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden.

d)  Signalisationen und Verkehrsspiegel 
müssen von allen Strassenseiten gut 
sichtbar bleiben.

An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen und Zäune die 
Fahrbahn um höchstens 60 cm überra-
gen. Für die nicht hochstämmigen Bäu-
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe 
von 1.20 m einen Strassenabstand von 
50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe 
zurückversetzt werden. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf bestehende 
Pflanzen.
Gestützt auf die oben genannten gesetzli-
chen Vorgaben verfügt die Bauverwaltung 
Kaufdorf mittels Allgemeinverfügung wie 
folgt:
Die Strassenanstösserinnen und – anstös-
ser sind angewiesen, die Äste und andere 
Bepflanzungen alljährlich bis zum 31. Mai 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls er-
neut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden. An unübersichtlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem 
genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrban anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen.
Sämtliche Kosten sind durch den jeweili-
gen Grundeigentümer zu tragen.
Die Eröffnung der Verfügung erfolgt ge-
mäss VRPG, Art. 52, Abs. 2 ohne Be-
gründung durch amtliche Publikation im 
Anzeiger Gürbetal, Längenberg, Schwar-
zenburgerland.
Rechtmittelbelehrung gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (VRPG) des 
Kanton Bern.
Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung unter Beachtung der 
Formvorschriften beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, zu erheben. 
Parteieingaben sind in Amtssprache ein-
zureichen und müssen einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung sowie eine Unter-
schrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 
Bei Missachtung dieser Bestimmungen 
werden die Organe der Strassenbaupo-
lizei von Gemeinde und Kanton das Ver-
fahren zur Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustandes einleiten, indem sie 
die in den Strassenabstand hineinragen-
den Äste und andere Bepflanzungen auf 
das gesetzliche Mass zurückschneiden 
lassen. Die dabei anfallenden Kosten 
werden den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern ersatzvornahmeweise 
in Rechnung gestellt.
 Bauverwaltung Kaufdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gemeinde:Kaufdorf
Gesuchsteller/Bauherrschaft: Wohnbau-
genossenschaft Aarche-Rohrmatt 
per Adresse: Mario Aeberhard, Rohrmatt 
15, 3126 Kaufdorf
Projektverfasser: Bretscher Energiebera-
tung, Martin Bretscher, Gertrud Kurz Weg 
1, 3006 Bern
Vorhaben: Sanierung der gemeinsamen 
Wärmeerzeugungs-anlage für die Wohn-
siedlung Aarche:
Demontage der mit Heizöl befeuerten 
Heizkessel-anlage inkl. Heizöltank und 
Installation einer mit Holzpellets befeu-
erten Heizkesselanlage
Standort: Rohrmatt 3 
Parzellen Nr. 127 (344)
Koordinaten: 2.604.625/1.187.715
Nutzungszone: Wohnzone W2
Schutzobjekt: Nein
Schutzzone: Keine
Gewässerschutzzone: übriger Bereich
Gewässerschutzmassahmen: Trennsys-
tem
Auflage- und Einspracheort: Gemeinde-
verwaltung Kaufdorf
Auflage- und Einsprachefrist: 18.05.2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist bei der 
Einsprachestelle, einzureichen.

Wattenwil, 01.04.2020
RegioBV Westamt

 KIRCHDORF
Baupublikation
BG Nr.: bbew 67/2020
Bauherrschaft/Projektverfasser: Kevin 
Nauer, Kramburg 51, 3126 Gelterfingen

Bauvorhaben: Nachträgliches Bauge-
such: Umnutzung Doppelgarage und 
Werkraum mit Lager in Wohnraum, Er-
stellen eines Wintergartens, Entfernen 
der Eisenbahnschwellenwand, freile-
gen der Böschung und Anpassung am 
Terrain. 
Standort: Kirchdorf, Kramburg 51, 3126 
Gelterfingen, Parzellen-Nrn. 522 und 523 
/ 2, Landwirtschaftszone
Gewässerschutzmassnahme: Gewässer-
schutzbereich B, die Grundstückentwäs-
serung erfolgt im Trennsystem. Anschluss 
an zentrale ARA bestehend. 
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 RPG)
-  Bauten und Anlagen in Waldnähe (Art. 

25 KWaG)
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Kirchdorf, Kirchgasse 2, 3116 Kirchdorf
Die Gesuchsakten können nach vorgängi-
ger Absprache mit der Gemeindeverwal-
tung Kirchdorf eingesehen werden. 
Einsprachefrist: bis und mit 18. Mai 2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 17. April 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland
Baupublikation
BG Nr.: bbew 9/2020
Bauherrschaft: Marc Fuchs, Seftigen-
strasse 15A, 3123 Belp
Projektverfasser: Sven Stucki Architekten 
SIA AG, Morillonstrasse 11, 3007 Bern
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfami-
lienhauses mit Garage
Standort: Kirchdorf, Thalgutstrasse 2, 
Parzellen-Nr. 201, Mischzone, Koordina-
ten 1´185´572/2´608´662 
Gewässerschutzmassnahme: Gewässer-
schutzbereich B; Die Grundstückentwäs-
serung erfolgt im Trennsystem. Anschluss 
an zentrale ARA neu. Das Regenabwasser 
wird versickert. 
Schutzzone: ISOS national, archäologi-
sche Stätte Kirchdorf
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Art. 80 i.A.v. Art. 80 SG)
-  Eingriffe in Hecken und Feldgehölze (Art. 

18 Abs. 1bis und 1ter NHG, Art. 18 Abs. 
1 g JSG, Art. 27 NSchG)

Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Kirchdorf, Kirchgasse, 3116 Kirchdorf
Die Gesuchsakten können nach vorgängi-
ger Absprache mit der Gemeindeverwal-
tung Kirchdorf eingesehen werden. 
Einsprachefrist: bis und mit 18. Mai 2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 17. April 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 NIEDERMUHLERN
Reglement für die Spezialfinanzierung 
Vorfinanzierung Hoch- und Tiefbauten 
des Verwaltungsvermögens
Inkraftsetzung per 13.12.2019
In Anwendung von Art. 45/46 der kant. 
Gemeindeverordnung bringen wir hiermit 
zur Kenntnis, dass das durch die Gemein-
deversammlung vom 13. Dezember 2019 
genehmigte Reglement für die Spezial-
finanzierung Vorfinanzierung Hoch- und 
Tiefbauten des Verwaltungsvermögens 
gemäss Art. 7 desselben mit der Geneh-
migung inkraft getreten ist.
Das Reglement kann auf der Gemeinde-
verwaltung Niedermuhlern eingesehen 
oder bezogen werden.
 DER GEMEINDERAT

Reglement für die Spezialfinanzierung 
Werterhalt Liegenschaften des 
Finanzvermögens
Inkraftsetzung per 13.12.2019
In Anwendung von Art. 45/46 der kant. 
Gemeindeverordnung bringen wir hiermit 
zur Kenntnis, dass das durch die Gemein-
deversammlung vom 13. Dezember 2019 
genehmigte Reglement für die Spezial-
finanzierung Werterhalt Liegenschaften 
des Finanzvermögens gemäss Art. 5 
desselben mit der Genehmigung inkraft 
getreten ist.

Auflage- und Einsprachefrist: 18. Mai 2020.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 31. März 2020, Abteilung Bau, 
 Jürg Aebersold 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Swisscom (Schweiz) AG, 
Local Project Management, alte Tiefen-
austrasse 6, 3050 Bern, vertrenten durch 
Swisscom (Schweiz) AG, Local Producti-
on & Project Management, alte Tiefenaus-
trasse 6, 3050 Bern
Projektverfasser: Axians Schweiz AG, Pul-
verstrasse 8, 3084 Wabern
Bauvorhaben: Neubau eines Mastes mit 
drei Mobilfunkantennen und montieren 
eines Technikschrankes, alles an der 
Südwestfassade des bestehenden Ge-
werbebaus.
Bauart: Metallmast auf Betonfundament.
Standort: Fahrhubelweg Nr. 2, auf Gbbl. 
Nr. 2334, Arbeitszone A1, Gewässer-
schutzbereich A, ES lll, Koordinaten 
2.606.440/1.193.060.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp (Aufgrund der Coronakrise ist 
eine telefonische Voranmeldung für die 
Akteneinsicht erforderlich 031 818 22 40).
Auflage- und Einsprachefrist: 18. Mai 2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 2. April 2020, Abteilung Bau, 
 Jürg Aebersold 

 GERZENSEE
Sicherheitskurs der Humanitären Hilfe 
des Bundes
Am Mittwoch, 22. April 2020 (ca. 10 bis 
17 Uhr), führt die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
erneut eine Feldübung durch. An diesem 
Kurs werden zukünftige MitarbeiterIn-
nen der Humanitären Hilfe des Bundes 
im Umgang mit schwierigen Situationen 
geschult. Zu diesem Zweck werden am 
erwähnten Tag im Gebiet «vorderer Klapf» 
fünf Übungsposten im Wald eingerichtet. 
An den Posten werden SchauspielerIn-
nen (zum Teil in Uniform und mit Schuss-
waffen) die entsprechenden Situationen 
simulieren. Jeder Posten wird durch 
Ausbildungsverantwortliche betreut. Zu-
dem ist während dem gesamten Kurs ein 
Übungsleiter im Gebiet präsent. Für die 
Bevölkerung besteht kein Anlass zur Sor-
ge. Es werden keine Schüsse abgefeuert, 
wohl aber vereinzelt Maschinengewehr-
geräusche simuliert. Der Parcours wird 
am Dienstagnachmittag, 21. April 2020, 
ausgesteckt.

Gemeindeversammlung
Ordentliche Versammlung der Einwoh-
nergemeinde Gerzensee, Montag, 25. 
Mai 2020, 20 Uhr, im Gemeindesaal Ger-
zensee.
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem 
Coronavirus und den Verhaltensregeln 
des Bundes, wird die Gemeindeversamm-
lung vom Montag, 25. Mai 2020 auf Mon-
tag, 22. Juni 2020, 20 Uhr verschoben. 
Die Publikation der Traktandenliste erfolgt 
30 Tage vor der Versammlung. 
 3115 Gerzensee, 8. April 2020
 Der Gemeinderat

Grünabfuhr
Die nächste Grünabfuhr findet am Diens-
tag, 21. April 2020 statt. Das Grüngut kann 
nur in den dafür vorgesehenen Containern 
oder als geschnürte Bündel morgens bis 
07 Uhr an der Fahrroute des Abfuhrwa-
gens bereitgestellt werden. Der Grünab-
fuhr kann mitgegeben werden: Kompos-
tierbare Abfälle aus Haushalt und Garten, 
Rüstabfälle, Rasen- und Baumschnitt, 
Gartenabfälle wie Laub und Unkraut. Wei-
tere Angaben entnehmen Sie bitte dem 
Flugblatt «Grünabfuhr 2020» oder dem 
 Abfallmerkblatt 2020.
 Die Gemeindeverwaltung

Baupublikation
BG Nr.: bbew 100/2019
Bauherrschaft: Kolumbus Generalbau 
GmbH, Zimmerwaldstrasse 49, 3122 
Kehrsatz
Projektverfasser: Opus Architekten AG, 
Hinterdorfstrasse 5, 3550 Langnau i. E.

Einmündung in die Kantonsstrasse Nr. 
183.1 Thurnenholz - Rümligen.
Grund der Massnahme
Auf dem Strassenzug soll ein einheitliches 
Geschwindigkeitsregime gelten und mit 
der Reduk-tion der Höchstgeschwindig-
keit soll dem Beschleunigen vor der star-
ken Kurve entgegen ge-wirkt werden. Der 
Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe a der Si-
gnalisationsverordnung SSV kommt hier 
zur Anwendung.
Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kantons Bern, im 
Anzeiger des betreffenden Amtsbezirkes 
sowie nach dem Aufstellen, Auswechseln 
oder Entfernen der Signale in Kraft.
Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen 
seit der ersten Veröffentlichung mit Be-
schwerde bei der Bau- und Verkehrsdi-
rektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 
11, 3011 Bern, angefochten wer-den. Die 
Beschwerde ist in 2 Exemplaren einzurei-
chen und hat einen Antrag, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln, eine 
Begründung sowie eine rechtsgültige Un-
terschrift zu ent-halten. Die angefochte-
ne Verfügung und greifbare Beweismittel 
sind beizulegen.

Oberingenieurkreis II

GEMEINDEN

 BELP
Reinigen von Schlammsammlern
Ab Montag, 11. Mai 2020 werden von 
der Gemeinde Belp die Strasseneinlauf-
schächte und Schlammsammler geleert.
Im Rahmen dieser Reinigungsarbeiten 
können auch die Schlammsammler von 
privaten Strassen und Hausvorplätzen 
geleert werden. Die Kostenbeteiligung 
für gut zugängliche Schächte normaler 
Grösse beträgt Fr. 90.–/ Stk. (inkl. De-
poniegebühr). Für schlecht zugängliche 
Schächte wird zusätzlich der Aufwand für 
das Verlegen von Schlauchleitungen usw. 
mit Fr. 50.– pro ¼ Std in Rechnung gestellt.
Interessierte private Strassen und Grund-
eigentümer können sich bis Freitag, 1. Mai 
2020 bei der Abteilung Bau Belp, Güter-
strasse 13, 3123 Belp, Telefon 031 818 22 
40, melden (verspätete Anmeldungen kön-
nen leider nicht berücksichtigt werden).
 Abteilung Bau Belp

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Yves Neuenschwander, 
Finkenweg 8, 3123 Belp
Projektverfasser: Yves Neuenschwander, 
Finkenweg 8, 3123 Belp.
Bauvorhaben: Einbau einer 3-Zimmer-
wohnung im Obergeschoss.
Bauart: Die bestehende Bauweise wird 
übernommen.
Standort: Finkenweg Nr. 8, auf Gbbl. 
Nr. 1673, Bauzone W2, Gewässer-
schutzbereich A, ES ll, Koordina-ten 
2.604.330/1.193.680.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp (Aufgrund der Coronakrise ist 
eine telefonische Voranmeldung für die 
Akteneinsicht erforderlich 031 818 22 40).
Auflage- und Einsprachefrist: 18. Mai 2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 3. April 2020, Abteilung Bau, 
 Jürg Aebersold 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Abrisa Immobilien AG p. 
Adresse Treuhand- und Verwaltungs AG, 
Hallwylstrasse 46, Postfach, 3000 Bern 6
Projektverfasser: Werren Architektur und 
Bauleitung, Könizstrasse 297, 3097 Lie-
befeld
Bauvorhaben: Sanierung der Gebäude-
hülle. Ersatz der Ölheizung durch vier 
Luft-Wasser-Wärmepumpen nördlich 
vom Mehrfamilienhaus. Erstellen eines 
Vordachs über den WP. Montage einer 
PV-Anlage auf dem Flachdach.
Bauart: Aussenisolation verputzt.
Standort: Hühnerhubelstrasse Nr. 35 + 
37, auf Gbbl. Nr. 2117, UeO Nr. 6, Gewäs-
serschutzbereich A, ES ll, Koordinaten 
2.604.460/1.194.440.
Auflageort und Einsprachestelle: Abteilung 
Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 
Belp (Aufgrund der Coronakrise ist eine 
telefonische Voranmeldung für die Akten-
einsicht erforderlich 031 818 22 40).
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Das NOTARIAT Pfander & Fricker 
ist für Sie da – auch jetzt
Als bernisches Notariat stehen wir in der Verantwortung, 
auch in der aktuellen ausserordentlichen Lage die notarielle 
Grundversorgung im Kanton Bern zu gewährleisten.

Wir stehen Ihnen für sämtliche Notariatsgeschäfte wie z.B. 
nachlassplanerische Massnahmen, Vorsorgeaufträge, 
Beglaubigungen, Grundstückgeschäfte, Schuldbrieferrichtungen 
etc. jederzeit zur Verfügung. 

Zur Einhaltung der aktuellen Distanzvorschriften steht uns ein 
grosszügiger Sitzungsraum zur Verfügung. Inventaraufnahmen 
in Erbfällen können aktuell im vereinfachten Verfahren mittels 
Fragebogen durchgeführt werden.

Seit dem 1. Januar 2020 sind wir täglich im Erdgeschoss des DLZ 
Villa Gantrisch für Sie da, eine Stellvertretung ist jederzeit gewähr-
leistet. Wir stehen Ihnen mit unseren Dienstleistungen zur Seite 
und wünschen Ihnen beste Gesundheit.

Mimo D. Pfander                    Lukas Fricker
Rechtsanwalt & Notar               Notar

www.e-notar.com / www.dienstleistungszentrum.ch

Berücksichtigen Sie Produkte und Dienstleistungen 
von Firmen aus                        unserer Region 

–20

–20

–20
–20–20

–22 –20

–23

–23

–25

–32

–32

–32–35

–36

–25

–25

(J
ah

rg
an

gs
än

de
ru

ng
 v

or
be

ha
lt

en
)

12.–

13.50
2.95

3.50

3.65

3.90

4.20 4.856.50

6.70

7.90

9.50

9.90

1.65 2.85

1.95

2.65

3.35

5.40

6.95 7.80

statt 14.05

statt
8.40

statt 4.90

statt
1.95

statt 4.60

statt
3.95

statt
6.75

statt
9.75

statt
2.55

statt
3.60

statt 5.30

statt 9.90

statt
3.35

statt 8.50

statt 14.70

statt 16.90

statt 15.60

statt 4.50 statt 8.40

statt 4.65

statt 6.50

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 13.4. bis Samstag, 18.4.20

AGRI NATURA 
BÜNDNER ROHSCHINKEN
geschnitten, 100 g

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
Slipeinlage normal, 76 Stück

BLONDORANGEN
Spanien, 
per kg

CHIRAT 
ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

COGNAC-STEAK
mariniert, per 100 g

EMMENTALER MILD
250 g

FINDUS 
RAHMSPINAT
800 g

GOURMET 
KATZENNASSNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
erlesene Streifen, 8 x 85 g

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

HERO 
DELICIA KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 320 g

KAMBLY 
BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Bretzeli, 450 g

PETITE ARVINE 
AOC VALAIS
Schweiz, 75 cl, 2018

RIVELLA
div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

WC ENTE
div. Sorten, z.B.
Marine, Original, Gel, 2 x 750 ml

ZUCCHETTI
Italien/Spanien, 
per kg

EMMI ENERGY MILK
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 3,3 dl

FAMILIA MÜESLI
div. Sorten, z.B.
c.m.plus Original, 
2 x 600 g

JACOBS KAFFEEKAPSELN
div. Sorten, z.B.
Espresso classico, 10 Kapseln

MUNZ SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Prügeli weiss, 10 x 23 g

VOLG EIER-TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

VOLG KÖRPERPFLEGE
div. Sorten, z.B.
Shampoo, 300 ml

VOLG RÖSTI
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

VOLG RÖSTI MIT SPECK
3 x 500 g

VOLG TUTTI FRUTTI & 
TROCKENFRÜCHTE
div. Sorten, z.B.
Tutti Frutti, 200 g

VOLG TROCKENFRÜCHTE
div. Sorten, z.B. 
Mango getrocknet, 150 g

10.40
statt 13.90

1.50
statt 2.–

1.90
statt 2.95

3.80
statt 5.60

Ob meine Bank auch 
in dieser schwierigen 
Zeit für mich da ist?
Bestimmt!  
Wir stehen Ihnen zur Seite, sei es beratend  
oder mit schneller finanzieller Unterstützung. 
Mehr unter: slr.ch

Bank SLR. Herz, Verstand, Geld.
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Untersuchungsergebnisse der Chloro-
thalonil Kontrolle vom 27.2.2020
Entnahme Ort: hintere Quelle und vorde-
re Quelle
-   Chlorothalonil-Metabolit R417888 

0.02 μg/l (Höchstwert 0.1 μg/l)
-  Chlorothalonil-Metabolit R471811 

0.05 μg/l (Höchstwert 0.1 μg/l)
-  Chlorothalonil-Metabolit R417888

0.02 μg/l (Höchstwert 0.1 μg/l)
Das Trinkwasser stammt aus den Sangern 
– Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt.
Wasserversorgung Eywald
Untersuchungsergebnis der mikrobiolo-
gischen Kontrolle vom 27.3.2020
Entnahme Ort: Eywaldhus
-  Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 

einwandfrei
Untersuchungsergebnisse der chemi-
schen Kontrolle vom 9.3.2020
Entnahme Ort: Reservoir Lauetli (nach 
UV-Anlage)
-  Gesamthärte in franz. Graden: 11.0°f / 

Härtebereich „weich“
-  Nitratgehalt (Toleranzwert 40 mg/l): 3.0 

mg/l
- Calcium: 36.0 mg/l
Untersuchungsergebnisse der Chloro-
thalonil Kontrolle vom 27.2.2020
Entnahme Ort: Reservoir Gustern
-  Chlorothalonil-Metabolite R417888, 

R471811 und R417888 nicht nachweisbar
Das Trinkwasser stammt aus den Schwir-
ren – Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch 
die Besitzer von Privatversorgungen ihre 
Konsumenten und Konsumentinnen ge-
mäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, 
Quell- und Mineralwasser ebenfalls jähr-
lich mindestens einmal über die Qualität 
des Trinkwassers informieren müssen. 
Weitere Auskünfte können bei der Bau-
verwaltung Rüschegg (Tel. 031 738 70 73) 
eingeholt werden.

Rüschegg Gambach, 2. April 2020
Wasserversorgung Rüschegg

Bau- & Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller Riesen Hans, Gfell 362a 
3154 Rüschegg Heubach
Projektverfasser:  Trachsel Zeltner Ar-
chitekten AG, Pintelgasse 17, 3752 Wimmis
Bauvorhaben: Umbau best. Tauner-
haus und Umnutzung Ökonomieteil zu 
Wohnzwecken, Einbau Wärmepumpe
Standort: Gfell, 3154 Rüschegg Heubach
Parzelle Nr. 597 
Gebäude Nr. 360
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligun-
gen: RPG Art. 24d + RPV Art. 39; Bauvor-
haben ausserhalb des Baugebietes
Gewässerschutzmassnahmen:
Anschluss an ARA Kanalisationsleitung, 
Versickerung Dachwasser
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
4. Mai 2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lasten-ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Be-
willigungsbehörde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 26. März 2020
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Baupublikation
BG Nr.: bbew 57/2020
Bauherrschaft / Projektverfasser: Ge-
mischte Gemeinde Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Bauvorhaben: Erneuerung und Erwei-
terung Wasserleitung inkl. Hydranten
Standort: Rüschegg, Graben - Grundmatt, 
Parzellen-Nr. 2, Wohn- und Gewerbezone 
WG 2, Koordinaten 2´597´393/1´182´492 
(Ost), 2´597´272/1´182´665 (Nord) 
Beanspruchte Ausnahme: Unterschreiten 
des Strassenabstandes (Art. 80 i.A.v. Art. 
81 SG)
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Rüschegg, Hirschhorn 298a, 3153 Rüs-
chegg-Gambach
Einsprachefrist: bis und mit 18. Mai 2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 17. April 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

SCHWARZENBURG
Nachbarschaftshilfe
Das Coronavirus kann für Personen ab 65 
und für alle mit einer Vorerkrankung ge-
fährlich sein. Das BAG empfiehlt deshalb 

Menschen, die zur Risikogruppe gehören, 
das Haus nur im Notfall zu verlassen und 
den Kontakt zu Mitmenschen möglichst zu 
vermeiden. In dieser Situation braucht es 
Solidarität. Das Projekt Nachbarschafts-
hilfe vernetzt SchwarzenburgerInnen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind, mit 
all jenen, die gerne und unentgeltlich ihre 
Hilfe anbieten. 
Telefon 031 511 05 66 (09.00 – 21.00 Uhr) 
/ nachbarschaftshilfeSB@gmail.com

Der Gemeinderat 

Beschluss Reglement: Änderung 
Reglement über die Tagesschulange-
bote
Gestützt auf Artikel 45 der kantonalen 
Gemeindeverordnung wird bekannt ge-
macht:
Mit Beschluss vom 23. März 2020 hat 
der Gemeinderat Artikel 5 des Regle-
ments über die Tagesschulangebote
geändert. Vorbehältlich allfälliger dage-
gen erhobener Beschwerden oder dem 
Referendum, tritt die Änderung per 1. Au-
gust 2020 in Kraft.
Die Änderung von Artikel 5 des Reglemen-
tes liegt am Schalter der Einwohnediens-
te im Parterre des Gemeindehauses zur 
Einsichtnahme auf. Beschwerden gegen 
den Beschluss sind gemäss Art. 60 ff des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspfle-
ge (VRPG) vom 23. Mai 1989 innert 30 
Tagen ab Publikation schriftlich und be-
gründet an das Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland zu richten.
Gemäss Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung der Einwohnergemeinde Schwar-
zenburg können 5% der Stimmberech-
tigten gegen den Erlass das Referendum 
ergreifen. Die Referendumsfrist beträgt 30 
Tage seit Publikation. Ein allfälliges Refe-
rendum ist mit der erforderlichen Anzahl 
Unterschriften bei der Gemeindeschrei-
berei Schwarzenburg einzureichen.

Gemeinderat Schwarzenburg

 THURNEN
Protokoll Schulgemeindeversamm-
lung vom 25.11.2019
Das Protokoll der Schulgemeindever-
sammlung vom 25. November 2019 liegt 
vom 16. April 2020 bis 5. Mai 2020 in 
der Gemeindeverwaltung Thurnen zur 
Einsichtnahme öffentlich auf. Allfällige 
Einsprachen sind während dieser Frist 
schriftlich an den Gemeinderat zu richten. 
Der Gemeinderat genehmigt anschlies-
send das Protokoll.

Gemeinderat Thurnen

Aufruf zum Zurückschneiden von He-
cken und Sträuchern
An vielen Orten in der Gemeinde wuchern 
die Hecken und Sträucher in das Stras-
senterrain oder in die Trottoirs hinein. Wie 
alle Jahre erfolgt hier der Aufruf, die He-
cken und Sträucher entlang der öffentli-
chen Strassen entsprechend zurückzu-
schneiden. 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 
die zu nahe an Strassen stehen oder in 
den Strassenraum hineinragen, gefährden 
die Verkehrsteilnehmer, die Kehrichtab-
fuhrleute, aber auch Kinder und Erwach-
sene, die aus verdeckten Standorten 
unvermittelt auf die Strasse treten. Zur 
Verhinderung derartiger Verkehrsgefähr-
dungen schreibt die Strassenverordnung 
vom 29. Oktober 2008 unter anderem vor:
-  Hecken, Sträucher, Anpflanzungen müs-

sen seitlich mind. 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende 
Äste dürfen nicht in den über der Stras-
se freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m 
Höhe hineinragen; über Trottoirs muss 
eine Höhe von 2.50 m freigehalten wer-
den.

-  Bei gefährlichen Strassenstellen längs 
öffentlichen Strassen, insbesondere bei 
Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, 
Bahnübergängen dürfen höherwach-
sende Bepflanzungen aller Art (auch 
landw. Kulturen) die Verkehrsübersicht 
nicht beeinträchtigen, weshalb ein je 
nach den örtlichen Verhältnissen ausrei-
chender Seitenbereich freizuhalten ist.

Die Strassenanstösser werden hiermit 
dringend aufgefordert, die Äste und an-
dere Bepflanzungen bis zum 7. Mai 2020
auf des vorgeschriebene Lichtmass zu-
rückzuschneiden. 

Strassen- und Umweltkommission 
Thurnen

Verkehrsanordnung während den 
Bauarbeiten - «Wasserversorgung 
Gemeinde Thurnen, Leitungsersatz 
Neumattstrasse»
Bauarbeiten
Die Bauarbeiten für den Ersatz der Was-
serleitung in der Neumattstrasse sollen 
am Montag, 20. April 2020 beginnen. Vo-
rausgesetzt sind optimale Witterungsbe-
dingungen und keine Kapazitätsengpässe 
bei den beteiligten Unternehmungen. 
Die Arbeiten sind in mehrere Etappen 
aufgeteilt, beginnend im Bereich Einmün-
dung Stockhornweg. Der Baufortschritt 
bewegt sich in nördliche Richtung bis auf 
Höhe Neumattstrasse 26. Im Anschluss 
an die Leitungsverlegung erfolgt der Ein-
bau des Strassenbelages im Bereich des 
Leitungsgrabens. Die Bauarbeiten dauern 
bis voraussichtlich Ende Mai / Angangs 
Juni 2020. Änderungen vorbehalten.

Verkehrsmassnahmen
Während den gesamten Bauarbeiten in 
der Neumattstrasse sind die einzelnen 
Bauabschnitte jeweils für den motori-
sierten Verkehr gesperrt. Beidseitige An-
fahrten bis zur Baustelle sind möglich. 
Die Zufahrten zu den betroffenen Liegen-
schaften werden soweit möglich gewähr-
leistet sein, nötigenfalls werden Ersatz-
parkplätze eingerichtet und signalisiert.
Allgemeines
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer/innen, 
die Signale und Absperrungen strikt zu 
beachten und alle Betroffenen um Ver-
ständnis für die notwendigen Einschrän-
kungen. 
 Wir danken für das Verständnis.
 Gemeindeverwaltung Thurnen

Baupublikation
BG Nr.: bbew 257/2019
Bauherrschaft: G&H Immobilien AG, Sä-
getstrasse 5a, 3123 Belp
Projektverfasser: GHZ Architekten AG, 
Sägetstrasse 5a, 3123 Belp
Bauvorhaben: Abbruch bestehendes 
Wohnhaus; Neubau zwei Mehrfamili-
enhäuser mit Einstellhalle
Standort: Mühlethurnen, Allmendstras-
se 2, Parzellen-Nr. 239, Wohnzone W2, 
Koordinaten 1´187´875/2´605´825, Gebiet 
mit geringer und mittlerer Gefährdung für 
Überschwemmungen gemäss Gefahren-
karten (gelbes/blaues Gefahrengebiet, 
Gefahrenindex Ü2)
Gewässerschutzmassnahme: Gewäs-
serschutzbereich A; Die Grundstückent-
wässerung erfolgt im Mischsystem. An-
schluss an zentrale ARA bestehend. 
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Unterschreiten des Zonengrenzenab-

standes (Art. 2 GBR)
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Art. 80 i.V.m. Art. 81 SG)
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Thurnen, Bahnhofstrasse 50, 3127 Müh-
ledorf
Einsprachefrist: bis und mit 18. Mai 2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 17. April 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 TOFFEN
Verkehrsmassnahme: Verfügung
Der Gemeinderat von Toffen verfügt – 
gestützt auf Artikel 3 Absatz 2 des Bun-
desgesetzes vom 19. Dezember 1958 
über den Strassenverkehr sowie Artikel 
44 Absatz 1 + 2 der Strassenverordnung 
vom 29. Oktober 2008 (SV) – die folgende 
Verkehrsbeschränkung:
Bahnhofstrasse im Bereich Schulan-
lage «Hang» mit Bildungs- und Kul-
turzentrum
Beidseitiges «Halten verboten»
Bahnhofstrasse, ab Einmündung Gross-
mattweg bis Ende Schulanlage «Hang» 
resp. Beginn Parzelle Nr. 318 Gemeinde-
haus 
Gegen diese Verfügung kann gemäss 
Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 67 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) in-
nert 30 Tagen seit der Veröffentlichung 
schriftlich Verwaltungsbeschwerde beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3072 Ostermundi-
gen, erhoben werden. Die Verwaltungsbe-
schwerde muss einen Antrag, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln, eine 
Begründung sowie die Unterschrift des 
Betroffenen enthalten. 
Diese Verfügung tritt nach dem Aufstellen 
der Signale in Kraft. 
 16. März 2020, Der Gemeinderat Toffen

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Thomas und Oriana Chian-
dusso, Morellweg 10, 3007 Bern
Projektverfasser: Trachsel Zeltner Archi-
tekten AG, René Trachsel, Schlossmatt-
strasse 12, 3600 Thun
Bauvorhaben: Erneuerung und Vergrös-
serung Fenster, Ersatz Oelheizung durch 
Luft-Wasser Wärmepumpe sowie Einbau 
Treppe in Dachgeschoss
Standort: Niesenweg 19, Toffen, Parz. 557
Koordinaten: 2.604.021 / 1.190.056
Bauzone: ZPP Nr. 6 «Zelgli», Wohnzone W2
Bauart und Baumaterialien: bestehend
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1, 3125 
Toffen
Auflage- und Einsprachefrist: 15. Mai 2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
Toffen, 06. April 2020
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Bauverwaltung Toffen

 WALD
Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 21. April 2020 und Mittwoch, 
22. April 2020 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–.
 Bau- und Betriebskommission Wald

Papier- und Kartonsammlung vom 
Dienstag, 28. April 2020
Das Papier muss ab 07 Uhr abholbereit an 
folgenden Stellen deponiert werden:
Bühl / Brönni / Halten: bei Bachmühle
Eggstrasse 10a Zimmerwald (Martin Zehn-
der)
Englisberg Dorf: beim Kehrichtsammelplatz
Englisberg Alpenblickstrasse (Einmündung 
Zufahrt Niklaus Holzbau GmbH)
Kühlewil Dorf: beim Feuerwehrmagazin
Obermuhlern: beim alten Feuerwehrmaga-
zin und Obermuhlernstrasse 5
Zimmerwald Dorf: wie normale Kehricht-
abfuhr
Das Papier und Karton ist in jedem Fall in 
gebündelten Paketen bereitzustellen (kei-
ne gefüllten Kartonschachteln oder Pa-
piertragtaschen). Nicht in die Papier- und 
Kartonsammlung gehören Drähte, Plas-
tik- und Folienteile, Tetrapaks, Waschmit-
telboxen, Plastikschnüre oder –traggriffe, 
Papierservietten, etc.
Nicht korrekt bereitgestelltes Papier und 
Karton wird nicht mehr abgeführt.
 Bau- und Betriebskommission Wald

KIRCHGEMEINDEN

Zimmerwald
Vorbehältlich Corona-Massnahmen

Ordentliche Kirchgemeindeversamm-
lung Montag, 18. Mai 2020, 20 Uhr im 
Kirchgemeindehaus

Wenn die Versammlung auf Grund 
der BAG Weisungen nicht stattfinden 
kann, ist das Verschiebedatum der 22. 
Juni 2020.

Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der Kirch-

gemeindeversammlung vom 11. No-
vember 2019

2.  Beratung und Genehmigung der Jah-
resrechnung 2019

3.  Kreditsprechung Ausbau Keller Kirch-
gemeindehaus

4. Personelles/Demissionen/Wahlen
5. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglie-
der der Landeskirche der evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde Zimmerwald 
herzlich eingeladen. 
Die Unterlagen sind auf unserer Home-
page www.kirche-zimmerwald.ch – Über 
uns - Publikationen abrufbar. Wir senden 
sie Ihnen aber auch gerne per Post oder 
Mail zu. Bitte kontaktieren Sie dazu das 
Sekretariat unter 031 812 00 82 oder se-
kretariat@kirche-zimmerwald.ch. Die Do-
kumente werden ebenfalls im Sekretariat 
der Kirchgemeinde, Pfarrhausanbau so-
wie in den Verwaltungen der Gemeinden 
Wald und Niedermuhlern zur Einsichtnah-
me aufliegen. 
 Der Kirchgemeinderat

BEGRÄBNISGEMEINDE
Zimmerwald

Ordentliche Begräbnisgemeindever-
sammlung 
Vorbehältlich Corona-Massnahmen

Montag, 18. Mai 2020, 20 Uhr im 
Anschluss an die Kirchgemeindever-
sammlung, im Kirchgemeindehaus

Wenn die Versammlung auf Grund 
der BAG Weisungen nicht stattfinden 
kann, ist das Verschiebedatum der 
22. Juni 2020.

Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der 

Begräbnisgemeindeversammlung vom 
11. November 2019

2.  Beratung und Genehmigung der Jah-
resrechnung 2019

3.  Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinden Wald und Niedermuhlern 
herzlich eingeladen.
Die Unterlagen sind auf der Homepage 
der Kirchgemeinde www.kirche-zimmer-
wald.ch – Über uns - Publikationen abruf-
bar. Wir senden sie Ihnen aber auch gerne 
per Post oder Mail zu. Bitte kontaktieren 
Sie dazu das Sekretariat unter 031 812 00 
82 oder sekretariat@kirche-zimmerwald.
ch. Die Dokumente werden ebenfalls im 
Sekretariat der Kirchgemeinde, Pfarr-
hausanbau sowie in den Verwaltungen der 
Gemeinden Wald und Niedermuhlern zur 
Einsichtnahme aufliegen. 
 Der Begräbnisgemeinderat

Das Reglement kann auf der Gemeinde-
verwaltung Niedermuhlern eingesehen 
oder bezogen werden.

DER GEMEINDERAT

 RIGGISBERG
Zurückschneiden von Bäumen, Grün-
hecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang öffent-
licher Strassen und Gehwegen
Die Strassenanstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfrie-
dungen entlang öffentlicher Strassen und 
Gehwegen folgende Vorschriften gemäss 
Strassengesetz vom 4. Juni 2008 zu be-
achten:
1.  Bäume, Hecken, Sträucher, gärtne-

rische und landwirtschaftliche Kultu-
ren sind in einem genügend grossen 
Abstand (mind. 0.5 m) gegenüber der 
Fahrbahn resp. Gehweg anzupflan-
zen, damit ein Zurückschneiden bzw. 
vorzeitiges Mähen verhindert werden 
kann.

2.  Hochstämmige Bäume und Wald ha-
ben einen Abstand ab Fahrbahnrand 
von 3 m innerorts bzw. 1.5 m ab Geh-
weghinterkante und 4 m ausserorts
einzuhalten. Der Abstand wird ab Mitte 
der Pflanzstelle gemessen.

3.  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über den Strassen freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen, 
über Geh- und Radwegen muss eine 
Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 
Der Raum seitlich zur Fahrbahn bzw. 
Gehweg ist auf eine Breite von mindes-
tens 0.5 m freizuhalten.

4.  Grundeigentümer haben Bäume und 
grössere Äste, bei welchen zu erwar-
ten ist, dass sie Wind und Witterungs-
einflüssen nicht genügend Widerstand 
leisten und auf die Verkehrsfläche stür-
zen könnten, rechtzeitig zu beseitigen. 
Die Verkehrsfläche ist von hinunterge-
fallenem Reisig und Blattwerk zu reini-
gen.

5.  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden.

6.  Bei gefährlichen Strassenstellen längs 
öffentlicher Strassen, insbesondere bei 
Kurven, Einmündungen und Kreuzun-
gen, dürfen höher wachsende Bepflan-
zungen und Einfriedungen aller Art (inkl. 
Geäste) die Verkehrsübersicht nicht 
beeinträchtigen. Die Bepflanzungen 
und Einfriedungen dürfen an unüber-
sichtlichen Strassenstellen die Fahr-
bahn um höchstens 0.6 m überragen.

7.  Einfriedungen und Zäune längs öffentli-
cher Strassen sind so zu erstellen, dass 
sie den Beanspruchungen durch den 
Verkehr sowie den Strassenunterhalt 
standhalten, insbesondere auch jenen 
durch den Winterdienst.

8.  Für Einfriedungen und Zäune bis zu ei-
ner Höhe von 1.2 m gilt ein Strassen-
abstand von 0.5 m ab Fahrbahnrand 
bzw. Gehweghinterkante. Höhere Ein-
friedungen und Zäune sind um ihre 
Mehrhöhe zurückzuversetzen.

9.  Für gefährliche Einfriedungen und Zäu-
ne sowie nicht genügend geschützte 
Stacheldrahtzäune gilt ein Strassenab-
stand von 2 m ab Fahrbahnrand bzw. 
0.5 m ab Gehweghinterkante.

Die Strassenanstösser werden ersucht, 
den aufgeführten Vorschriften bis spä-
testens am 31. Mai 2020 entsprechend 
nachzukommen.
Die Abteilung Bau und technische Dienste 
kann die in den Strassenraum hineinra-
genden Äste und andere Bepflanzungen 
auf das gesetzliche Mass zurückschnei-
den und allfällige Stacheldrahtzäune ent-
fernen lassen. Die dabei entstehenden 
Kosten werden gemäss Art. 53 SV den 
Grundeigentümern verrechnet (Ersatz-
vornahme).
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen die Ab-
teilung Bau und technische Dienste Rig-
gisberg (  031 808 01 45, bau@riggisberg.
ch) gerne zur Verfügung.
 Bau und technische Dienste Riggisberg

 RÜSCHEGG
Wasserversorgung Rüschegg
Gemäss Art. 23 des Lebensmittelgeset-
zes ist die Wasserversorgung Rüschegg 
verpflichtet, periodische Kontrollen des 
Trinkwassers durchzuführen. Die letzten 
Untersuchungsergebnisse des Interla-
bors Belp AG haben ergeben, dass das 
Trinkwasser der Wasserversorgungen der 
Gemeinde Rüschegg den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.
Wasserversorgung Rüschegg
Untersuchungsergebnisse der mikrobio-
logischen Kontrollen vom 9.3.2020
Entnahme Orte: hintere Quelle (vor UV-An-
lage, vordere Quelle (vor UV-Anlage) und 
Reser-voir Rüschegg
-  Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 

einwandfrei
Untersuchungsergebnisse der chemi-
schen Kontrolle vom 9.3.2020
Entnahme Ort: Altes Schulhaus Aeugs-
tenhalten
-  Gesamthärte in franz. Graden: 21.0°f / 

Härtebereich „mittelhart“
-  Nitratgehalt: 13.0 mg/l (Höchstwert 40 

mg/l)
- Calcium: 71.0 mg/l
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Fritz Spring
G A S T R O B E R A T U N G

Fritz Spring  
Gastroberatung
Postfach 114 
3150 Schwarzenburg

079 415 80 09
fritz@spring-gastroberatung.ch
www.spring-gastroberatung.ch

Ihr Sparring-Partner zum Erfolg in der Gastronomie! 
Bei Kauf, Miete, Neueröffnung,  Tagesgeschäft

Alle Drucksachen zu günstigen 

Preisen und kurzen Terminen.

Verlag

Fon 031 731 35 90
anzeiger@sohnverlag.ch
www.sohnverlag.ch

Fon 031 747 99 77 
inserate@laupenanzeiger

www.laupenanzeiger.ch

Der Anzeiger
G Ü R B E T A L   L Ä N G E N B E R G
S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D

sohnverlag gmbh 
Sonnenrain 17 | 3150 Schwarzenburg 

Aufgrund der aktuellen Umstände bieten wir 
Ihnen ab sofort Hauslieferungen in und um 

Riggisberg an.
Bleiben sie gesund und wir freuen uns auf    

Ihre Bestellungen

Familie Portner und Team

Brillerei – wir sehen weiter
Ihr Optiker in Riggisberg und Bern

brillerei.ch | 031 809 12 12
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

 

 

  
  

 

 Schreinerei Blatter AG       3086 Zimmerwald  
 www.schreinerei-blatter.ch        031 819 34 43 

             «Wärtvous us dr Region» 

COACHING VON A BIS Z

 
-  

 

 

Christian Leibundgut, Ahornweg 23, 3123 Belp 

Christian Leibundgut, Ahornweg 23, 3123 Belp 
Coach bso, NLP-Master, eidg. dipl. Bankfachmann 
M: 076 437 45 27 – www.lebegut.ch – info@lebegut.ch 

Aktiv Herausforderungen angehen 
Lösungsorientiert Prozesse über-
denken und anpassen 
Zielgerichtet Ressourcen aktivie-
ren und erfolgreich handeln

031 734 20 20
www.bankgantrisch.ch

sympathisch anders

Die Welt steht Kopf und 
erlebt eine ausserordentliche 
Situation, begleitet von 
verschärften Massnahmen 
aber auch von grosser 
Solidarität. Zeigen auch Sie 
sich solidarisch und sichern 
Existenzen. Unterstützen  
Sie das lokale Gewerbe  
und den Dorfladen.

Solidarität

À Table
Das Beste, wo auch immer Sie sind.

17.– grosse Portion 

15.– kleine Portion 

+ 5.– pro Lieferung

Täglich wechselnde Vegi- und Fleisch-Menüs  

à table Schärer’s Mahlzeitendienst GmbH 

info@atable-mzd.ch  

078 333 04 74

à table, heisst es jeweils wenn eben gekocht wurde und 

man zu Tisch bittet. Wir bringen Ihnen auf Wunsch  täglich 

frisch zubereitete, regionale und ausgewogene Menüs  

in nachhaltiger, wieder verwendbarer Verpackung (warm 

oder kalt) direkt zu Ihnen. 

Kontaktieren Sie uns damit wir Sie in Ihren vier Wänden 

à table bitten dürfen.

Die Boxen  werden von uns  

gereinigt, desinfiziert und  

wieder abgeholt!

 

www.atable-mzd.ch

Jede  

10. Mahlzeit  

Gratis 
 

(zzgl. Lieferkosten,  

Angebot gültig bis: 30.6.20,  

marktbedingte Preisanpassung  

vorbehalten)

Zu verkaufen 
Diese traumhafte Eigentumswohnung an bester 
Lage in Schwarzenburg lässt keine Wohnträume 
offen. 3.5 oder 4.5 Zimmer möglich. 2 Bade- 
zimmer, Reduit, Balkon, Waschküche...

nachhaltig & fair  
rund um Immobilien. 
 
wir beraten,
wir vermitteln 
professionell.

+41  31 732  01  29 / www.jsp-immobilien.ch 

Berücksichtigen Sie Produkte und Dienstleistungen 
von Firmen aus unserer Region

Telefon 033 359 82 82
www.wenger-fenster.ch

RUSTIKAL UND DOCH MODERN. 

UNSER NIESEN FENSTER.

Zihl 2 • 3127 Mühlethurnen • Tel: 031 809 09 70 • www.malerei-luethi.ch

Immer  wenn  es um 
Farben geht!

Malerei Lüthi GmbH

Jürg Lüthi
Eidg. dipl. 

Malermeister 
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KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Sei mutig und stark! Fürchte dich also 
nicht, und hab keine Angst; denn dein Gott 
ist mit dir bei allem, was du unternimmst.

Josua 1,9 

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Wir sind und bleiben für SIE da!
Den Gottesdienst vom Sonntag, 19. April, 
um 10 Uhr (geplant im Kirchlichen Zentrum 
Toffen) finden Sie als Videoaufnahme auf 
unserer Homepage. Auch weitere aktuelle 
Angebote finden Sie auf unserer Home-
page. Unsere Angebote, auch die Gottes-
dienste, können laut behördlicher Weisung 
nicht vor Ort mit den Gemeindegliedern 
durchgeführt werden. Auch Besuche kön-
nen wir keine anbieten – doch Telefonge-
spräche sind weiterhin möglich. Rufen Sie 
eine Person aus unserem Pfarrteam oder 
der Sozialdiakonie an. Wir wünschen uns 
ALLEN gute Gesundheit! Das Team der 
Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen.
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Gottesdienste und Veranstaltungen fin-
den bis auf Weiteres nicht statt. Pfrn. Lea 
Scherler geht in einem Blog still und laut 
ihren Gedanken nach: www.stillundlaut.
blogspot.com
Unter dem Motto «Gemeinsam Sorge 
tragen» nehmen wir die bestehenden Ge-
fahren ernst und sind für Sie da! Pfrn. Lea 
Scherler (031 781 39 69) und Hans-Martin 
Kaiser, Sprecher des Kirchgemeinderates 
(031 781 25 33) beantworten gerne Ihre 
Fragen. Pfrn. Lea Scherler ist für seelsor-
gerische Notfälle erreichbar.
Weitere Angaben: www.kirchegerzen-
see.ch oder in der Zeitung «reformiert».

G u g g i s b e r g 

Nach den Vorgaben des Bundesrats wur-
de an einem Treffen der Kirchgemeinderäte 
Guggisberg, Rüschegg und Schwarzenburg 
am 13.3.2020 entschieden, Gottesdienste 
und weitere kirchliche Anlässe grund-
sätzlich bis Ende April 2020 abzusagen 
(ausgenommen sind Trauerfeiern, und nach 
Absprache Taufen und Trauungen). 
Die Vorgaben der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn werden in jedem 
Fall eingehalten und bei Änderungen 
laufend angepasst.
Notfallnummern für seelsorgerliche 
Anliegen: 033 354 31 71 / 079 609 46 62 
(Pfarrer Andreas Schiffmann)
Weitere Infos: Gemeindeseite «reformiert.» /  
www.ref-guggisberg.ch

K i r c h d o r f

Sonntag 19. April Online-Gottesdienst, 
10 Uhr
Besinnliche Momente in der Kiche 
Kirchdorf: Die Kirche bleibt offen und lädt 
ein zum Verweilen, zur Stille und Gebet; 
es besteht die Möglichkeit ein Schwimm-
kerzli anzuzünden. Bitte beachten Sie den 
Sicherheitsabstand und die Hygienevor-
schriften. Es dürfen sich nicht mehr als 
5 Personen in der Kirche aufhalten. Wir 
vertrauen auf Ihre Eigenverwantwortung. 
Das Kirchgemeindehaus Uttigen muss ge-
schlossen beleiben. Wir wünschen allen 
gute Gesundheit und Gottes Schutz und 
Segen. 
Für seelsorgerische Anliegen stehen Ih-
nen unsere Pfarrpersonen Samuel Glauser 
(031 781 01 73) und Véronique Ott (033 
345 13 05) sowie unsere Mitarbeiterin So-
zialdiakonie Christina Campolongo (079 
778 98 53) selbstverständlich jederzeit zur 
Verfügung.
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

In der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Rüeggisberg finden wegen der 
Corona-Epidemie zur Zeit keine Anlässe 
statt! Wir sind aber trotzdem für Sie da, 
telefonisch (031 809 03 22) und persön-
lich, insbesondere in Notfällen (Todesfälle, 
Seelsorge). Beerdigungen werden grund-
sätzlich durchgeführt! Auch bleibt die Kir-
che für individuelle besinnliche Momente 
für Sie geöffnet. Wir wünschen Ihnen al-
les Gute und Gottes Segen! «Nun aber 
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die grösste unter 
ihnen.» (1 Kor 13,13)

R ü s c h e g g

Nach den Vorgaben des Bundesrats wur-
de entschieden, Gottesdienste und wei-
tere kirchliche Anlässe grundsätzlich 
bis Ende April 2020 abzusagen (ausge-
nommen sind Trauerfeiern). 
Die Vorgaben der Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn werden in 
jedem Fall eingehalten und bei Ände-
rungen laufend angepasst.

Ein offenes Ohr hat jederzeit das Pfarramt 
031 738 81 06
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Liebe Kirchgemeindemitglieder,
Weil die Gottesdienste über Ostern aus-
fielen, haben wir möglichst vielen aktiven 
Kirchgemeindemitgliedern und Gottes-
dienstbesuchern dieses Jahr per Post eine 
Ostergrusskarte zukommen lassen mit Bild 
von einem Kirchenfenster, theologischen 
Ostergedanken und einem Grusswort von 
Kirchgemeinderat und Pfarrteam. Haben 
wir dabei Ihre Adresse vergessen? Dann 
tut uns das leid! Sie dürfen uns gerne kurz 
Bescheid geben unter 031 731 42 11 oder 
leander.sterren@refbejuso.ch und wir schi-
cken Ihnen eine Karte. 
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, 
das Mitarbeiterteam der Kirchgemeinde 
Schwarzenburg! 
Nach den Vorgaben des Bundesrats 
müssen alle Gottesdienste und weitere 
kirchliche Anlässe bis Ende April 2020 
abgesagt werden (ausgenommen sind 
Trauerfeiern im engsten Familienkreis.) 
1. Seelsorge

Melden Sie sich jederzeit telefonisch 
oder per mail bei unseren Pfarrperso-
nen für ein Gespräch! 
Jochen Matthäus, 031 731 42 21; jo-
chen.matthaeus@bluewin.ch
Verena Hegg, 031 741 02 58; verena.
hegg.roth@gmx.ch
Evelyne Zwirtes, 031 731 42 23; evelyne.
zwirtes@bluewin.ch
Bettina Schley, 031 731 42 09; bettina.
schley@bluewin.ch

2. Gegenseitige Hilfe im Alltag
Die Gemeinde und die Kirchgemeinde 
Schwarzenburg unterstützen die „Nach-
barschaftshilfe Schwarzenburg“.
Vermittlungen und Fragen: Telefon 031 
511 05 66 (09.00 – 21.00 Uhr) /
nachbarschaftshilfeSB@gmail.com

3. Kerze und Gebet
Zur gemeinsamen Stärkung laden wir 
dazu ein, jeden Abend um 20.00 Uhr eine 
Kerze anzuzünden und inne zu halten, 
sei es für ein Gebet, ein Lied, oder ein 
Musikstück.
Gott behüte Sie! Ihr Pfarrteam 

Aktuelles unter 
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Junge Kirche: Sonntag, 19. April, 19.30 
Uhr, wir lesen zusammen Bibel und dis-
kutieren, philosophieren und spüren Jesus‘ 
grosser Rede, der Bergpredigt, nach. Auf-
grund des Social Distancing treffen wir uns 
virtuell via «Zoom». Zum Einklinken: Mail 
oder Tel. an Lukas Ruef.

Coronavirus
Aufgrund der Anordnung des Bundesra-
tes können leider keine Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Alle Anlässe ausser 
dem virtuellen Treffen der Jungen Kirche 
sind abgesagt. Bitte beachten Sie die ak-
tuellen Hinweise auf der Homepage www.
kirche-thurnen.ch.

Aktuelle Predigten und Andachten zu 
den Sonntagen finden Sie zum Download 
ebenfalls auf unserer Homepage. Gerne 
senden wir Ihnen auf Wunsch die Texte 
auch in Papierform. Anfrage telefonisch 
an: 031 809 01 44.

Gottesdienste, Predigten in Radio und 
Fernsehen für den 19.4:
9 Uhr Radio BeO: BeO-Gottesdienst
9.30 Uhr TV ZDF: evangelischer Gottes-
dienst
10 Uhr Radio SRF 2 Kultur: Radiopredigt
10.04 Radio Life-Channel: Gottesdienst
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsor-
gerliche Gespräche offen: 031 809 01 44!

Benötigen Sie wegen der Corona-Krise je-
manden, der für Sie die Einkäufe erledigt 
oder die Kinder betreut? Oder wollen Sie 
sich für betroffene Familien, ältere Men-
schen oder Personen der Risikogruppe 
einsetzen?

Wir übernehmen die Koordination von Hel-
fenden und Betroffenen und sind täglich 
von 09.00 – 16.00 unter der Nummer 031 
809 03 72 erreichbar.

Brot-für-alle-Aktion: Schenke eine vir-
tuelle Rose und bereite anderen Freude! 

Mit der App «Give a rose» können Rosen via 
handy und e-mail verschickt und mit einer 
persönlichen Mitteilung versehen werden.

Weitere Informationen und die App unter: 
https://www.give-a-rose.ch
https://www.sehen-und-handeln.ch/rosen
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Aufgrund der ausserordentlichen 
Lage zur Bekämpfung der Corona 
Pandemie bleiben alle Gottesdienste, 
Andachten, Veranstaltungen und der 
kirchliche Unterricht der Kirchge-
meinde Zimmerwald bis auf weiteres 
abgesagt. Dies gilt auch für die Got-
tesdienste im Heim Kühlewil.
Wir bleiben aber miteinander in Kon-
takt 
Wir zünden jeden Abend um 20 Uhr eine 
Kerze an, beten das Unser Vater, denken 

an die kranken Menschen und diejenigen, 
die sie pflegen. Dies können auch Sie bei 
sich zuhause tun.
An jedem Sonntag und an den Feiertagen 
läuten um 10 Uhr die Glocken unserer 
Kirche, so dass wir uns im gütigen Geist 
Gottes miteinander verbinden können.
Aktuell haben wir auf unserer Home-
page  www.kirche-zimmerwald.ch einen 
Ostergruss aufgeschaltet, der hoffentlich 
vielen Freude macht.
Möchten Sie gerne einen Gottesdienst 
hören oder sehen, können Sie dies auf 
verschiedenen Kanälen tun. Auf Radio 
BEO wird jeden Sonntag um 9 Uhr eine 
Predigt ausgestrahlt und auf der Seite der 
reformierten Kirche  https://www.ref.ch/
digitale-kirchen/ finden Sie Video- und 
Audio-Übertragungen aus der ganzen 
Schweiz. Wenn Sie Unterstützung brau-
chen oder etwas auf dem Herzen haben, 
rufen Sie an. Wir sind für Sie da.
Bhüetnech Gott! Susann Müller, Pfrn. und 
Andrea Figge, Pfrn. Tel. 031 812 00 80
Aktuelles unter www.ref.ch / zimmerwald

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Die Gottesdienste und Anlässe sind abge-
sagt.Unsere Kirche ist während des Tages 
für das persönliche Gebet geöffnet.
Wir sind herausgefordert, vieles anders 
handzuhaben. Besuche sind derzeit leider 
nicht möglich – dennoch finden wir Wege 
zueinander.
Deshalb nutzen wir viele Wege, um für Sie 
erreichbar zu sein und in Kontakt zu blei-
ben*: Telefon, Post, Internet, Whatsapp...
Bei seelsorgerlichen Anliegen melden 
Sie sich bitte bei
-  Regina Müller, Gemeindeleitern, 031 300 

40 90, regina.mueller(at)kathbern.ch
-  Pater Wojciech Maruszewski, 079 374 94 

80, wojciech.maruszewski(at)gmail.com
Benötigen Sie praktische Hilfe und Un-
terstützung?
Die «Sorgende Gemeinde Belp» ist An-
sprechpartnerin für vielerlei Hilfsaktionen, 
die sich
derzeit in Belp bilden, oder vorhanden 
sind: von der Whats app-Gruppe «Soli-
darity Belp»www.hilf-jetzt.ch -> Belp, bis 
hin zur Jobbörse.
Wenn Sie keinen Zugang zu den techni-
schen Möglichkeiten haben, wir finden 
Wege und Lösungen
-  Albrecht Hermann, 031 300 40 99, alb-

recht.herrmann(at)kathbern.ch
-  Elke Domig, 079 688 84 10, elkedomig(at)

belponline.ch
Schwarzenburg
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen 
entfallen bis auf weiteres.
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch
Thun
Wegen der Bekämpfung des Corona-Virus 
sind sämtliche Gottesdienste und Veran-
staltungen bis auf weiteres abgesagt. Auch 
der Religionsunterricht findet nicht statt.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie 
unsere Webseite www.kath-thun.ch. Die 
Kirchen sind für individuelle Besuche of-
fen. Für Seelsorgegespräche rufen Sie uns 
bitte an.
www.kath-thun.ch

C h r i s t l i c h e s  Z e n t r u m  T h a l g u t

Christliches Zentrum Thalgut, Säge-
bachweg 5, Wichtrach, www.czt.ch
So.– GD unter www.czt.ch / LIVESTREAM

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Weitere Infos: www.egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Aufgrund der aktuellen Situation, fallen 
alle Anlässe bis auf weiters aus. "Gemein-
de erleben
durch das Telefon" Rufe die Nummer 
032/510 08 06 an und höre kostenlos ei-
nen Kurzinput zum Thema
"Helden der Bibel". Bei Fragen oder Anlie-
gen: Michael und Sarina Huber (Pfarrer/in)
Tel: 031 731 11 88
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch
Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 19. April 2020, Kein Gottes-
dienst!
Schwarzenburg
Keine Veranstaltungen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, dürfen Sie sich 
bei Sarah Bach (Pfarrerin) melden: 
Telefon 031 731 03 49
Weitere Informationen auf
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Samstag 18. April 19.30 Uhr Jugend-
gruppe abgesagt
Sonntag 19. April 10 Uhr Missions-Got-
tesdienst T. Weiss  abgesagt
Gott spricht:
Ich bin mit Dir und will Dich behüten
1. Mose 28. 15

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 19.4.20, 10 Uhr: Livestre-
am-Gottesdienst www.bez-muensingen.
ch/livestream

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp / Münsingen. Belp Viehweide 
Aufgrund der momentanen Situation fin-
den bis auf Weiteres keine Gottesdienste 
statt.
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 19. April, 9.45 Uhr: kein Got-
tesdienst
Auskunft: Telefon 031 731 23 21
Niedermuhlern
Sonntag 19. April ab 10 Uhr Online- Pre-
digt unter www.gfc.ch oder über Tel. Nr.: 
0435507092 Zugangscode: 864043#
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Kontakt-Telefon: V. Rudolf 
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Home-
page.
Brauchen Sie in der aktuellen Situation Hil-
fe oder ein Gespräch? Wir nehmen Ihren 
Telefonanruf gerne unter unten stehenden 
Nummer entgegen oder rufen Sie rasch 
möglichst zurück.
Bhüet euch Gott!
Büro NLRG  031 731 16 24
info@nls-net.ch www.nls-net.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

Bezahle für
Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH
3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16
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39
J

Steuererklärung
Günstig und zuverlässig

komme auch zu Ihnen nach Hause 
(auch abends und Samstags)

Tel 031 711 29 24 050850J

05
09

34
J

Kein Zahlenmensch?
Gerne kümmere ich mich um Ihre Steuererklärung.
Damit Sie Zeit haben, für das, was Sie gerne tun.
Steuererklärungen Gantrisch GmbH | Marcel Leuthold
T 079 364 14 02 | info@steuererklaerungen-gantrisch.ch
www.steuererklaerungen-gantrisch.ch

050939J

TrimfibaTrimfiba

PF 319 / Hohlengasse 3 / 3661 Uetendorf 
Tel. 033 345 03 94 / Mobile 079 774 60 07

hpgillmann@bluewin.ch

/
/

/

(Auf Wunsch Checkliste / Hausbesuche)

2001

Pens. Steuerberater in Ihrer Region 
erledigt Ihre

Steuererklärung
schnell, kompetent und günstig
Jürg Weber, Bahnhofstrasse 31

3127 Mühlethurnen
weberj.45@bluewin.ch

+41 79 382 31 61

05
10

73
J

Liebe Luca

Mir gratuliere dir 
vo Härze zu dim 

9. Geburtstag und 
wünsche dir aues 

Guete u Liebe.

Grosi u Aetti

051099J

Kein Problem! Melden Sie sich – wir helfen Ihnen!
kompetent – rasch – preiswert

von Siebenthal Treuhand
Treuhand und Beratung mit Weitblick und Augenmass

Telefon: 079 459 65 71 - Mo – Do: ab 17 Uhr / Fr – Sa: ganztags
Mail: vs-treuhand@bluewin.ch

Sie möchten Ihren Liebsten 
Geburtstags wünsche senden? 
Oder Genesungs wünsche 
mitteilen?

Inserieren Sie jetzt auf 
unserer Glückwunschseite 
in der Woche 18, wir
kommen Ihnen mit  
einem Rabatt von 20 %  
auf den Millimeterpreis 
entgegen.

anzeiger@jordibelp.ch
031 818 01 19

anzeiger@sohnverlag.ch 
031 731 35 90

G Ü R B E T A L  L Ä N G E N B E R G
S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D

Sie sind am Ausmisten?  
Und Sie möchten Aus-
gedientes wie z. B. 
Gegenstände oder Kleider 
weitergeben oder verkaufen?

Inserieren Sie jetzt  
im Anzeiger, wir kommen 
Ihnen mit einem Rabatt 
von 20 % auf den  
Millimeterpreis entgegen. 

anzeiger@jordibelp.ch
031 818 01 19

anzeiger@sohnverlag.ch 
031 731 35 90

G Ü R B E T A L  L Ä N G E N B E R G
S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D
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WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN

ZU VERKAUFEN

GESUCHT
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048192J

050803J

Möchten Sie Ihre 
Eigentumswohnung oder 
Ihr Haus verkaufen?
Dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse! 
• Pensionierter Immobilienfachmann 
• Einfach, effizient und erfolgreich 
• Kein Verkaufserfolg – keine Kosten

Telefon 079 630 38 08 / rofi45@hispeed.ch 56
37

47
5

Zu vermieten in Belp im Grünen an 
naturverbundene Familie, per 1. Sep-
tember 2020 oder nach Vereinbarung

5 – 6 Zimmer-Wohnung
an ruhiger, sehr sonniger Lage. Für 
Kleinkinder sehr geeignet. Der grosse 
Garten mit Bergsicht steht allen zur 
Verfügung, Kellerabteil und Garage. ÖV 
erreichbar in ca 12. Min zu Fuss, Miete 
CHF 1900 inkl. Garage + NK-Akonto 
CHF 350.–

Weitere Auskunft: 079 333 11 66 05
10

79
J

 

Zu vermieten in Belp, Rollmattstrasse 2:

4½-Zimmer-Wohnung 
mit Gartenanteil  

und Pool
Grosse Küche kombiniert mit Wohn- 
und Essraum. 1 Badzimmer. 3 Zimmer 
mit Galerie. Estrich und Keller mit Ab-
stellraum.

Miete Fr. 1700.–, Fr. 250.— Neben-
kosten. Frei ab 1. Mai. Besichtigung  
079 651 92 74 oder jordi.b@bluewin.ch

2½-Zimmer-Wohnung 
mit Terrasse

Schöne Küche mit Essgelegenheit, 
Wohnzimmer. Schlafzimmer. 1 Bad-
zimmer. Keller Abstellraum.

Miete Fr. 1200.–, Fr. 200.— Neben-
kosten. Frei ab 1. Juli. Besichtigung  
079 651 92 74 oder jordi.b@bluewin.ch

051094J

 

Für Sie neu renoviert!  
Endlich zuhause fühlen! 
 

Riggisberg, Sandgrubenweg 8 
 

4.5-Zimmer-Wohnung 
CHF 1'570.00 inkl. HK/NK 
 

Im 1. Stock (ohne Lift), per 
01.05.2020 oder nach 
Vereinbarung, grosszügiger 
Grundriss mit Plattenboden im 
Wohn-/Esszimmer, Küche, 
Korridor und Badezimmer, 
Parkett im SZ und den beiden 
KIZ, Neuanstrich ganze 
Wohnung, neu sanierte Küche 
mit Geschirrspüler und Glas-
keramikherd, Kellerabteil, 
grosser Balkon.  
 

 
 

Telefon 031 350 56 30 
info@burriplus.ch 
 

051096J

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D
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Zu vermieten an der Milkenstrasse  
in Schwarzenburg:  
Neuere, sonnige, sehr schöne

4½ Zimmerwohnung 
mit Balkon, Keller und Garage.  
Richtpreis inkl. Heizung und  
Garage Fr. 1770.– 
Bezugsbereit ab 1. Juni. 
Besichtigung nach Vereinbarung 
Tel. 079 653 59 16 oder 079 339 44 63

   

Generalunternehmung

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

3150 Schwarzenburg, 
Milchgässli
Schlüsselfertige, ansprechende 

Eigentumswohnungen 

in topmodernem 5-Familienhaus

Verkaufspreis:

3½- Zimmer ab Fr. 460 000.–
 

Zentrale Lage

Komfortabler Ausbaustandard

Eigenes Waschabteil, Keller

Mitbestimmung beim 

Innenausbau

Keine Baukreditzinsen 
Bezugsbereit ab Herbst 2020

Riggisberg BE, Bühlenstr. 31 - 35
An sonnigem Südhang verkaufen wir
attraktive angebaute Einfamilienhäuser

Wunderbarer Weitblick

5½-Zimmer, ab 165 m2 NWF
Moderner heller Ausbau
Balkon und Attikaterrasse
www.büele-riggisberg.ch

Verlangen Sie die Verkaufsunterlagen.
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
as-immo.ch

In Schwarzenburg, Leimern 30 vermie-
ten wir eine sonnige und ruhig gele-
gene
3.5-Zimmerwohnung mit Galerie 

und Balkon

1. Stock, ab sofort oder nach Vereinba-
rung. Mietzins monatlich CHF 1'200.00
+ HK/NK CHF 200.00. Auf Wunsch 
kann ein gedeckter Autoabstellplatz für 
CHF 75.00 dazu gemietet werden.

Auskunft und Vermietung:
DLZ Villa Gantrisch AG / Postweg 8 / 
3150 Schwarzenburg / T 031 734 50 50
info@dienstleistungszentrum.ch

Vierköpfige Familie sucht

kleines Heimet 
mit Weideland zu bereits vor 
handenem Ackerland im Gürbetal.
Wir freuen uns über Hinweise  
unter 079 235 32 53

Schwarzenburg, Sonnenrain 6

In schöner, sonniger, ruhiger  
Lage vermieten wir ab dem 1. Mai 
2020, oder nach Vereinbarung

Gewerbe Räume 20-130 m2 

für Therapien, Praxis, Yoga, 
Büro ect. 
Tel. 079 272 81 54

Zu vermieten an ruhiger Lage in 
Milken ab 1. Juni 2020 oder nach 
Vereinbarung

grosses Bauernhaus 
mit Garten, Umschwung, Keller,
Bastelraum, Kleintierhaltung 
möglich.

Ideal für zwei Generationen oder WG
Auskunft unter 079 662 88 34

Zum Choufe gsuecht

Äs Hüsli/Maiensäss/Alphüttli 

i de Bärge mit Umschwung
N 079 524 01 39

Zu vermieten in Bauernhaus:  
Ruhige, sonnige, geräumige

Parterrewohnung 
Garten und Kleintierhaltung 
möglich. Preis inkl. Garage Fr. 1180.– 
Besichtigung nach Vereinbarung 
Tel.: 079 653 59 16 oder 
079 339 44 63

Kinder- und Jugendpsychiaterin sucht

3-4 Praxisräume im Zentrum 
von Belp

per 1.11.2020 oder nach Vereinbarung 
rollstuhlgängig
Tel. 076 380 17 03

IMMOBILIEN TREUHAND AG

Wir verkaufen  
Ihre Liegenschaft  
zu Sonder- 
konditionen

Hanspeter Bigler
Mobile 079 651 99 11 
info@bigler-immobilien.ch
bigler-immobilien.ch

1,5%
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Im Zentrum von Belp, an der Belpberg-
strasse 4 (beim Bahnhof) vermieten wir 
auf 1. August 2020 eine schöne und 
sonnige

4½-Zimmer-Wohnung
im ersten Stock, in 5-Familienhaus, 
mit Balkon, Keller- und Estrichabteil. 
Gr. Grünfläche mit Tannen, Baum und 
Sträucher. Die Wohnung wurde 2015 
total renoviert. 
Mietzins: Fr. 1370.– / NK Fr. 250.– pau-
schal. 
Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Aus-
kunft / Besichtigung: Ursula und Her-
mann Erismann-Müller
Belpbergstrasse 4, 3123 Belp, Telefon 
079 300 75 66 051102J

051097J
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Begräbnisgemeinde Zimmerwald ist zuständig für das Friedhof- und Bestattungswesen der 
Gemeinde Wald. Der Friedhof befindet sich in Zimmerwald. 
  
Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaber suchen wir per  eine/n 
 

Friedhofgärtner/in (ca. 40%) 
und 

Totengräber/in (ca. 10%) 
 

Die Stellen werden vorzugsweise an eine Person vergeben. Eine Aufteilung der Pensen auf 
zwei Personen ist grundsätzlich auch möglich. 

  
Der Aufgabenbereich umfasst folgende Arbeiten: 
 

- Pflege und Instandhaltung Friedhofareal mit Friedhofswegen, Grünflächen und 
Bepflanzungen 

- Schneeräumung Friedhofareal und Parkplätze 
- Vorbereitung und Mithilfe bei Bestattungen 

 
Wir erwarten von Ihnen: 
 

- Selbständige, initiative und zuverlässige Arbeitsweise 
- Kenntnisse in Garten- und Landschaftspflege von Vorteil 
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung, Empathie und Einfühlungsvermögen 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

- Selbständige, interessante und vielseitige Tätigkeit 
- Flexible Arbeitszeitregelung 
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

 
Für weitere Auskünfte steht die Präsidentin der Begräbnisgemeinde Zimmerwald, Frau 
Therese Beyeler, Tel. 031 819 13 50, gerne zur Verfügung. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die 
Begräbnisgemeinde Zimmerwald, zu Handen Therese Beyeler, Niederhäusernstr. 12,  
3086 Zimmerwald. 
 
       Der Begräbnisgemeinderat 

STELLENMARKT 
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Gott, bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einem Haus,  
in das ich jederzeit kommen kann! Du hast doch beschlossen, mich zu retten! 

Psalm 71,3
www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5

042050J

051092J

 Das Sichtbare ist vergangen,  
 es bleibt nur die Liebe und Erinnerung.

Herzlichen Dank für die Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit,  
die wir beim unerwarteten Hinschied unseres lieben

Fritz Trachsel-Brönnimann
erfahren durften.
Ein herzlicher Dank geht an: 
– Die Spitex Gantrisch für die jahrelange Unterstützung
– Dr. Th. Locher für die gute Betreuung
– das Notfall- und Regateam
– Bestatter Roland und Rudolf Marti
– Herrn Pfarrer Nünlist
– Herrn Sigrist Trachsel
– Verwandte und Bekannte

Im Weiteren danken wir herzlich für die schönen Blumenschalen, Spenden und 
Karten mit vielen lieben Worten.

Mättiwil, im April 2020 Die Trauerfamilien

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 
Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 

079 651 15 47 / 031 731 03 57 

Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

Still bescheiden gingst du deine Wege,
still bescheiden tatst du deine Pflicht, 
ruhig gingst du auch dem Tod entgegen, 
die dir nahe stehen, vergessen dich nicht.

Wir haben Abschied genommen von meinem lieben Ehemann, Vater, Grossvater, 
Urgrossvater und Schwiegervater

Hans Zahnd-Gerber 
»Piccolo Housi» 

7. Februar 1930 bis 7. April 2020

 In Liebe und Dankbarkeit:
 Katharina Zahnd-Gerber

 Walter und Marlies Zahnd-Schärer
 Kinder und Grosskinder

 Hans Zahnd und Andrea Jost

 Christian Zahnd

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.
Die Urne wird in seinem geliebten Zuhause aufbewahrt.

Traueradresse:
Katharina Zahnd
Berggasse 3
3150 Schwarzenburg

04
51
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freundlich, familiär und kompetent 

             

 

Jürg und Iris Beutler, Bestattungsdienst

031 819 88 20
www.beutlerbestattungen.ch

 
 

 
 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

  

 

  

 

Samstag, 18.04.2020,
11 –12 Uhr, Büro Belp:

Info-Stunde  
mit dem Bestatter

Belpbergstrasse 15, 3123 Belp / Thunstrasse 12, 3125 Toffen

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Zu hören ist eine Sache.
Zuhören ist das, was uns ausmacht. 

039395J

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

TRAUERANZEIGEN

STELLENMARKT 

051101J

Dringend gesucht per sofort oder nach Vereinbarung:  
 
 

ELEKTROINSTALLATEUR EFZ 
für Service, Kleinaufträge, Umbauten 
 

wIR BIETEN:  
 
Moderner Arbeitsplatz mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen 
eigenes Fahrzeug 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

VORAUSSETZUNGEN: 
 
Freude am Kundenkontakt 
Eigeninitiative 
Flexibel, einsatzfreudig und teamfähig 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
 
Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
 
Flück Elektro GmbH 
Bodmerstrasse 12 
3645 Gwatt 
Tel. 033/221 55 65  
Fax 033/221 55 49 
E-mail: info@flueck-elektro.ch  

Wir suchen Verstärkung:

Sanitärmonteur EFZ
+ Heizungsmonteur EFZ

und Tankrevisor
Teil,-und Vollzeit möglich

Für die Region Schwarzenburg
Wir machen Um,-und Neubauten

Sind Sie motiviert und 
deutschsprachig dann Bewerben 

Sie sich schriftlich:

Binggeli AG Milken

z. H. Frau J. Binggeli Baeriswyl,

Dorf 25, 3157 Milken

bei Schwarzenburg/St. Antoni

28347

Lehrstelle 2020: Wir suchen dich!!!

Macht es dir Spass zu Handwerken?
Dann ist der Beruf als

Elektroinstallateur/-in EFZ/
Montage-Elektriker/-in EFZ
perfekt für dich.
Zögere nicht und bewirb dich jetzt.
Weitere Infos auf www.erti.ch

Papiermühlestrasse 11
3013 Bern
Telefon 031 332 18 18
E-Mail bewerbung@erti.ch

Ihre Aufgaben… 
 Unterhalt von Gartenanlagen 
 Betreuung von haustechnischen Anlagen 
 Instandhaltung von Einstellhallen 
 Reinigungen im Innen- und Aussenbereich   
 Ferienablösung  
 Winterdienst manuell 

 
Sie bringen mit… 

 Führerausweis der Kat.B 
 Handwerkliche Grundausbildung  
 Zuverlässiges und selbständiges Arbeiten 
 Lösungsorientiert, belastbar und flexibel 
 Gepflegtes Erscheinungsbild 

Freude an Haustechnik und Gartenpflege

Sie bringen mit… 
 Führerausweis der Kat.B 
 Handwerkliche Grundausbildung  
 Zuverlässiges und selbständiges Arbeiten 
 Lösungsorientiert, belastbar und flexibel 
 Gepflegtes Erscheinungsbild 
 Freude an Haustechnik und Gartenpflege 
 Umgang mit Gartenmaschinen 

Gerne erwarten wir  Ihre schriftliche Bewerbung 
STAUDENMANN   Unternehmungen 

Steinhausstr. 45,   3150 Schwarzenburg 
Tel. 031 731 32 25    staudenmann@bluewin.ch 

www.staudenmann-hauswartungen.ch 

Gesucht  zur Ergänzung des bestehenden Teams  

Hauswart/in  20%  

Todesanzeige Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
 dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Traurig, aber dankbar für die gemeinsame Zeit und die vielen schönen Erinnerungen nehmen wir 
Abschied von meinem Lebenspartner, üsem Willy u Grosspäpu

Willy Gasser
3. Januar 1933 bis 13. April 2020

Du bist nach einem reicherfüllten Leben in aller Stille von uns gegangen. Wir vermissen Dich.

In stiller Trauer:
Verena Burren
Silvia und Markus Fasel-Burren
mit Jérôme und Julie
Daniel und Barbara Burren-Oberer
mit Chantal und Michel
Freunde und Bekannte

Traueradresse: Verena Burren, Muristrasse 58, 3123 Belp
Auf Grund der momentanen Situation findet die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt. 05

11
04

J
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GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp
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 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

Todesanzeige Selten finden wir Worte, 
 die mehr wert sind als das Schweigen.
 Henry de Montherlant

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Papi, Schwiegervater, Grosspapi und 
Urgrosspapi

6. April 1926 bis 30. März 2020

Er ist ein paar Tage vor seinem 94. Geburtstag von seinen Altersbeschwerden erlöst worden. Wir 
danken Dir für die Zeit, die wir mit Dir erleben durften.

In stiller Trauer:
Fritz und Doris Wölfli-Reber, Essertines
Doris Biollay-Wölfli, Epalinges
Gregor Zlokarnik, San Diego (USA)
Joëlle Wölfli und Fabien Thiéfine
mit Arthur in Satigny
Sonja Wölfli und Paolo Angeretti in Etagnières
Verwandte, Freunde und Bekannte

Traueradresse: Chemin de l’Oche 32 – 1186 Essertines-sur-Rolle 

Die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Belp findet auf Grund der aktuellen Situation (COVID-19) im 
engsten Familienkreis statt. Einen speziellen Dank übermitteln wir an die Betreuer und Betreuerinnen 
des «Rosenhauses» im Seelandheim Worben.

Anstelle von Blumen gedenke man der Seelandheim AG in 3252 Worben, Konto IBAN CH34 0079 
0016 7773 0111 4 (Kantonalbank Bern), Vermerk: Fritz Wölfli – Rosenhaus

Worben, 30. März 2020
051091J

Todesanzeige Wolken verdecken wohl, 
 aber vernichten niemals die Sonne.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, meiner Schwiegermutter, unserem 
Grosi, meiner Schwester, unserer Tante, Cousine und Gotte

Katharina Guggisberg-Ammann
12. März 1929 bis 12. April 2020

Sie durfte nach längerer Krankheit friedlich einschlafen.

Domicil Wohnheim Belp, 12. April 2020

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:
Andreas und Brigitte Guggisberg-Kaufmann
Sidonia Guggisberg und Daniel Michel
Annina Guggisberg
Seraina Guggisberg
Brigitta Guggisberg und Adrian Reichenbach
Kurt und Dolly Ammann, USA
Verwandte und Bekannte

Traueradresse:
Andreas Guggisberg, Rubigenstrasse 40, 3123 Belp
Brigitta Guggisberg, Rubigenstrasse 12, 3123 Belp

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.
Wer der Verstorbenen gedenken möchte, darf dies gerne mit einer Spende an das Domicil Wohnheim 
Belp, PC 30-447798-0, «Katharina Guggisberg», tun. 047072J

Todesanzeige

Mich begleitet das Lied Der Herr ist mein Hirte,
Von guten Mächten  mir wird nichts mangeln.
wunderbar geborgen  Und ob ich schon wanderte im fi nstern Tal,
von Dietrich Bonhoeffer. fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

Psalm 23

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, unserem Grosi und Urgrosi

Leni Schmutz-Kipfer
17. Juni 1925 bis 8. April 2020

Sein Wunsch, in der Karwoche den letzten Weg zu gehen, 
ist in Erfüllung gegangen. An den Folgen des Coronavirus ist 
es friedlichund ruhig eingeschlafen.

In liebevoller Erinnerung:
Walter und Maria Schmutz-del Negro
Heidi und Godi Stucker-Schmutz
Esther und Martin Eberhart-Stucker

mit Stefan, Patrick
Nicole mit Simon

Yvonne Giolo-Stucker
mit Pascal und Michael

Sandra und Ruben Vesters-Stucker
mit Yasmin, Céline und Simon

Freunde und Verwandte

Traueradresse: Heidi Stucker, Kühlewilstrasse 34, 3086 Englisberg

An Stelle von Blumen gedenke man dem Alters- und Pfl egeheim Kühlewil mit einer Geldspende 
mit dem Vermerk «Leni Schmutz- Kipfer». Direktion für Bildung Soziales und Sport Stadt Bern
Alters- & Pfl egeheim Kühlewil, 3011 Bern, IBAN CH11 0900 0000 3001 0000 3, Konto 30-10000-3

Die Urnenbeisetzung fi ndet wegen der aktuellen Lage leider im engsten Familienkreis statt.
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Traurig, jedoch getröstet im Herrn und mit vielen schönen Erinnerungen,  
nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer Mama, Tochter,  
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Enkelin 

Andrea Wurst-Winkler  
21. Juni 1984 – 4. April 2020

Sie ist heute Morgen nach schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen und zu  
ihrem Erlöser heimgegangen. 

 Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 

 Andreas Wurst mit Elija und Joas 
 Vreni & Hans Winkler 
 Martin Winkler & Carla Nussbaum 
 Christian & Franziska Winkler 
 Sara & Mike Bergmann 
 Peter Winkler & Linda Schmidt 
 Dan Winkler 
 Martha & Ernst Wurst 
 Samuel & Christa Wurst 
 Matthias Wurst 
 Elisabeth & Martin Reber 

Wegen dem Corona-Virus hat die Beerdigung am 9. April 2020 im engsten 
Familienkreis auf dem Friedhof Wahlern stattgefunden. Unter folgendem Link 
www.gfc.ch/andrea können Sie gerne am aufgezeichneten Abschiedsgottes- 
dienst teilnehmen. 

Allfällige Spenden kommen der Mission der Gemeinde für Christus zu gut,  
Postkonto 30-496319-9 Vermerk Andrea Wurst

Traueradresse 
Andreas Wurst
Einschlag 32 
3150 Schwarzenburg

Schwarzenburg, 4. April 2020

Todesanzeige Auf einmal warst du nicht mehr da,
 und niemand kann s verstehen.
 Im Herzen bleibst du uns ganz nah,
 bei jedem Schritt, den wir gehen.

In Liebi und Dankbarkeit müesse mir Abschied näh vo mim guetmüetige und grosszügige Maa, 
üsem Vättu, Grossätti, Brueder, Schwiegervater, Schwager und öiem langjährige Bäuper Stromer.

Paul Rosser-Wyss
20. Mai 1933 bis 27. März 2020

In stiller Trauer:
Vreni Rosser-Wyss
Beatrice Zbinden und Daniel Gerber
mit Remo Zbinden
Monika Rosser und Christian Schnegg
Frank Zbinden und Doris Niggli
Vreni Liechti-Rosser
Verwandte und Freunde

Mir näme im engschte Familiekreis Abschied – «Paul lat aui la grüesse».

Für die bereits grossi Ateilnahm danke mir rächt härzlech.

Belp, 27. März 2020 051090J
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde

116S
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TRÄUMEN > FREGO.SWISS | 0800 99 00 77 > STAUNEN

SONNEN- WETTER- SICHTSCHUTZ
SINCE 1947    SWISS MADE Wenn wir älter werden …

Hilfe zu Hause (Haushalt, kochen,  
waschen, einkaufen und vieles  
mehr, was der Alltag so bringt)

Team Sunneschyn in der Region
Tel. 079 851 25 67

Auto Glaus | Seftigenstrasse 51 | 3662 Seftigen 
| Tel. 033 356 23 23

SYMPATHISCH - PERSÖNLICH - ZUVERLÄSSIG

www.autoglaus.ch

Geschätzte Kunden, liebe Freunden des Hauslieferdienstes!
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor grosse Herausforderungen – geschäft-
lich wie privat.
Trotz der sehr schwierigen Zeit ist es unser Bestreben vor allem für 
unsere älteren Kunden, für Kunden, die daheimbleiben müssen, DA 
ZU SEIN! 
Wir tun alle unser Bestes, diese aktuelle Herausforderung zu meistern.

Unser Hauslieferdienst Getränke Lifewater GmbH steht unseren Kunden 
weiterhin gratis zur Verfügung.

Wir beliefern alle Regionen von Bern, Lyss, Thun und Umgebungen.
Die Waren werden den Kunden innerhalb von 24-48 Stunden vor die 
Haustüre gestellt.
Das Wichtigste für uns ist, Sie zu beliefern und Ihre Sicherheit 
und alle unseren Mitarbeitern zu gewährleisten.
Zögern Sie bitte nicht uns bei Bedarf telefonisch oder 
per E-Mail zu kontaktieren.
Tel: 031 819 27 37 oder 031 819 27 38  
info@lifewater.ch

Kein Problem! Melden Sie sich – wir helfen Ihnen!
kompetent – rasch - preiswert

von Siebenthal Treuhand
Treuhand und Beratung mit Weitblick und Augenmass

Telefon: 079 459 65 71 - Mo – Do: ab 17 Uhr / Fr – Sa: ganztags
Mail: vs-treuhand@bluewin.ch

Wichtige Information:
Der COVID-19 Coronavirus stellt die ganze 
Welt auf die Probe.

ISP Electro Solutions AG
Schwarzenburg / Oberbalm
Tel 031 731 02 20 / 031 849 01 32
www.ispag.ch

Der ISP ist in dieser Krisenzeit die Gesundheit der 
Mitarbeiter und der Kundschaft ein grosses Anliegen.

Unter Berücksichtigung der vom Bund angeordneten 
Hygiene-und Verhaltensregeln bieten wir weiterhin unsere  
Service- und Installations-Dienstleistungen an.

Ihr regionaler Elektropartner
Installation | Service | Automation

VIEHHANDEL
für Tränkekalber und

Schlachttiere aller Gattungen

Wenger Peter
Aeugsten

3154 Rüschegg-Heubach
Telefon 031 731 06 47

85S

Bei jedem Vorhangauftrag einen Rabatt von

auf dem Vorhangstoff
vom . März 20 bis 30. April 20

Öffnungszeiten: Dienstag, 14:00 17:30 Uhr / Freitag, 08:00 11:00 Uhr
Ausserhalb Öffungszeiten nach telefonischer Vereinbarung
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